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Handel mit Pferden

Als ,,Handel“ bezeichnet man allgemein den
Ankauf, Transport und Verkauf von Giitern -
also auch von Tieren, die im Handelsrecht als
Waren bezeichnet werden. In der Regel
wechseln die gehandelten Tiere den Eigen-
timer.

Im EU-Recht wird innergemeinschaftlicher
Handel mit lebenden Tieren als ,Warenaus-
tausch zwischen Mitgliedsstaaten im Sinne
des EG-Vertrages“ definiert. Damit sind alle
Waren (Tiere) gemeint, ,die sich in den
Mitgliedstaaten im freien Verkehr befinden*.

Handelsbeschrankungen sowie alle MaRnah-
men gleicher Wirkung sind zwischen den
Mitgliedstaaten grundsatzlich verboten, es sei
denn, die Verbote oder Beschrankungen sind
aus Grinden der offentlichen Ordnung und
Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und
des Lebens von Menschen und Tieren,
gerechtfertigt. Beim Transport von Tieren sind
zudem strenge tierschutzrechtliche Vorschrif-
ten zu beachten.

Woher stammt der Equide?

A + A
EU-Mitgliedsstaat Drittland

Beim Transport innerhalb eines
Mitgliedstaates ist fir Equiden ein
Dokument zu ihrer Identifizierung
(Pass) mitzufiihren sowie
zusatzlich eine Gesundheits-
bescheinigung, falls es sich um
nichtregistrierte Equide handelt.

Deutschland

Beim Transport innerhalb
Deutschlands ist fur Equiden
ein Dokument zu ihrer Identifi-
zierung (Pass) mitzufiihren
sowie zusatzlich eine Gesund-
heitsbescheinigung, falls es
sich um nichtregistrierte

Voraussetzung flr die Einfuhr ist, dass
das ausfiihrende Land frei von
tierseuchenrechtlich relevanten
Krankheiten ist. Die fur Ausfuhren in
die EU zugelassenen Drittlander
werden je nachdem, wie groR das
Risiko der Einschleppung von

Equide handelt. Fiir den
Handel bestimmte Equide sind
in einer Gesundheitsbeschei-
nigung zu identifizieren, die sie
wahrend der Beférderung
begleitet.

Fir den Handel bestimmte
Equide sind in einer
Gesundheitsbescheinigung zu
identifizieren, die sie wahrend der
Beférderung begleitet.

Equidenpass

v

Equidenpass

Gesundheitszeugnis

Krankheiten durch Einfuhren ist, in
gesundheitliche Gruppen eingeteilt, fir
die zusatzliche Bedingungen in Bezug
auf Aufenthaltsdauer, Quarantéane,

Tests und Impfungen vorgesehen sind.

Lander, in denen in der Vergangenheit
die Pferdepest aufgetreten ist,
verwenden zum Beispiel
Bescheinigungen desselben Typs und
gehoren zu einer anderen
gesundheitlichen Klasse als Lander, in
denen die Gefahr eines Ausbruchs der
venezolanischen Pferdeenzephalom-
yelitis besteht.
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Weitere Fragen beantwortet das ortlich zustandige Veterinar- und Lebensmittel-
tiiberwachungsamt. Adressen und Telefonnummern sind auf der Internetseite
des Ministeriums www.lu.regierung-mv.de abrufbar.

Fiir den Verkauf eines Pferdes, das sein bisheriges Leben in Deutschland verbracht hat,
an einen Kaufer in Deutschland ist ein Equidenpass

gesetzlich erforderlich, sobald das Tier transportiert wird.

Die Nichteinhaltung der gesetzlichen Erfordernisse kann u. a. zu BuRgeldern fiihren.

Dariiber hinaus konnen Kaufer und Verkaufer

die Vorlage weiterer Dokumente vertraglich als Bedingung fur einen Kauf festlegen.

Anforderungen der zugrundeliegenden EU-Regelungen:

Equiden- Identitdtsnachweis bis Tiergesundheitszeuanis
Kategorie Juli 2009 9 9
o Wanderritt- national Pass' Nicht gefordert
Eggilzter:werte Transport - national Pass' Nicht gefordert
Handel Pass’ RL 90/426/EWG Anhang B
Wanderritt- national ID-Dokument? Nicht gefordert
Zucht- und

Nutzequiden

Transport - national

ID-Dokument?

RL 90/426/EWG Anhang B

Handel

ID-Dokument?

RL 90/426/EWG Anhang B

Schlachtequiden

Transport - national

Pass' und/oder
ID-Dokument?

RL 90/426/EWG Anhang B

Pass' und/oder

Handel D-Dokument? RL 90/426/EWG Anhang B
90-Tage-Pferde Handel Pass' und/oder EK 92/260/EWG
30-Tage-Pferde ID-Dokument? EK 93/195/EWG

' Equidenpass gemafR Entscheidung 93/623/EWG
2 |D-Dokument gemaf Entscheidung 2000/68/EG

Beim grenzuberschreitenden Transport eines Tieres sind auBerdem

zollrechtliche Verpflichtungen zu beachten!
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http://www.lu.regierung-mv.de/

	Als „Handel“ bezeichnet man allgemein den Ankauf, Transport und Verkauf von Gütern - also auch von Tieren, die im Handelsrecht als Waren bezeichnet werden. In der Regel wechseln die gehandelten Tiere den Eigen-tümer.

